
rückficbtslofeften Vertreter der neuen Lehre geben zu, daß eine 
etwaige Umwandlung mit äußerfter Verficht erfolgen müßte, 
wenn Wirtfcbaftskataftropben ungeheuerlichen Umfanges ver¬ 
mieden werden follen. Sie legen fich die Sache fo zurecht: Die 
Bodenwerte in den Städten begannen zu fteigen, als einzelne 
Beßrer erkannten, daß ihre Grundftücke für Stadterweiterungen 
notwendig gebraucht wurden und fie darum fefthielten, bis 
ihnen der gewünfchte Preis gezahlt wurde. Schließlich waren 
dann Grund und Boden fo teuer, daß Käufer mit wohlfeilen 
oder preiswerten Wohnungen nicht mehr gebaut werden konnten. 
»Die fcbrankenlos der Privatfpekulation überlaffene Grundrente 
ift die Urfache des Bodenwuchers« - alfo die Bodenfpekulation 
muß eingedämmt werden. Das foll durch eine hohe Befteuerung 
der unbebaut liegenden Flächen gefchehen, durch die der Be» 
über gezwungen wird, feine Grundftücke bald zu verwerten. 
Bis vor kurzem wurde in deutfcben Städten für unbebaute 
Grundftücke Gemeindefteuern nach dem Nutjungswerte gefordert, 
der bei brachliegenden Geländen natürlich gering ift. Die Boden¬ 
reformer wollen die Steuer nach dem gemeinen Werte, dem 
Verkaufswerte der Grundftücke erhoben fehen. In Breslau war 
der Steuerertrag von unbebauten Grundftücken im Jahre 1898 
nach dem Nutjungswerte nur 10 800 Mark; dann führte die Stadt 
die Steuer nach dem gemeinen Werte ein, die fofort 316 000 Mark 
brachte. - Hußerdem foll eine Wertzuwacbsfteuer erhoben wer¬ 
den. In Charlottenburg trug 1886 der Boden wert 45 Millionen 
Mark, 1897 war er auf 300 Millionen geftiegen. »Diefe Riefen¬ 
werte werden von der rUlgemeinbeit erzeugt, ohne das Hinzu¬ 
tun des einzelnen, dem diefe Reichtümer mühelos in den Schoß 
fallen. Ift es da unbillig, das Zunehmen der Werte mit einer 
Steuer zu belegen, um diefe Zunahme wenigftens zum Teil den 
notwendigen Erforderniffen der Hllgemeinheit zu retten?« - 
Und dann wird noch ein drittes vorgefchlagen: jede Gemeinde 
foll fo viel Land wie möglich in eigenen Befitj bringen, überall, 
wo fie Land zum Verbeffern und Vermehren der Wohnungen 
braucht, es zu angemeffenen Preifen enteignen dürfen. Das Ge¬ 
meindeland foll dann an einzelne Nutjnießer gegen eine jähr¬ 
liche Rente auf eine Reihe von Jahrzehnten mit Erbbaurecht 
verpachtet werden zu Bedingungen, die wucherifcher Husnutjung 
des Bodens wehren. Mit wohlfeilen Pachtpreifen foll die Ge¬ 
meinde auf die übrigen Grundftücke drücken, fie dadurch niedrig 
halten, und fo nach und nach billige Wobngelegenbeiten 
fchaffen. □ 

Die moderne Bodenreform befcbränkt fich freilich nicht auf 
die Städte. Ein wefentlicher Teil handelt von der Reform der 
Verfdmldung des früchtetragenden Landes. Aber die Boden¬ 
reformer aller Zeiten haben erkannt, daß Stadt und Land nicht 
mit gleichem Maße gemeffen werden dürfen. Mofes nahm bei 
feiner Gefetjgebung über die Verteilung des Landes an Stämme 
und Familien ausdrücklich die ummauerten Städte aus: auf dem 
Lande fiel jedes Grundftück in jedem 50. Jahre, dem Hall- oder 
Jobeijahre, an den alten Eigentümer, der es verkauft, verpachtet 
oder verpfändet hatte, wieder zurück. Aber in der Stadt 
brauchte der Käufer das erworbene Haus nur während des 
erften Jahres gegen Rückerftattung des vollen Kaufpreifes an 
den Verkäufer zurückzugeben. Und alle fpäteren Bodenreformen: 
die des Horembebi, des mit fozialiftifcben Ideen erfüllten Empor¬ 
kömmlings in Ägypten - die von Solon in Htben, die Pififtratos 
und Kleifthenes ausbauten — die von Lykurgus in Sparta - die 
von Spurius Caffius und Licinius Stolo in Rom, die fpäter von 
Scipio Hfrikanus, Gajus Lälius und fchließlich von Tiberius 
Grachus und feinem Bruder Gajus wieder bergeftellt wurde .. .. 
alle haben fich nur mit dem früchtetragenden Land befaßt, nicht 
mit ftädtifchen Grundftücken. □ 

Und auch heute kann man nicht daran denken, beides mit 
gleichem Maße zu meffen - jetjt find fogar die Verhältniffe in 
den einzelnen Städten fo verfchieden, daß faft jede für fich allein 
die Sache durchdenken muß. □ 

♦ * 
* 

Zunächft: es läßt fich fehr vieles tagen gegen die Hnfichten 
der Bodenreformer überhaupt, gegen die Bedeutung, die fie 
den einzelnen Werten geben. Boden und Kapital find tot. Nur 
eins kann fie lebendig machen, aus ihnen Lebendiges fchaffen: 
die Arbeit! Die Länder find reich geworden, nicht nach der 
Größe und Hrt ihres Belizes, fondern nach dem Grade der 
Arbeit, die fie leiften. Schulen, Krankenhäufer, Bäder, Mufeen 
ftehen auch dem Ärmften offen; Wafferleitungen, Beleuchtungs¬ 
anlagen, Kanalifationen forgen für Behaglichkeit und Gefund- 
heit; Krankenkaffen, Kranken- und Unfallverficherungen geben 
(wenn auch noch unvollkommen) dem Fleißigen die Gewähr, 
daß ihn auch in fchlimmen Zeiten kein bitterfter Mangel treffen 
kann. Riefenflotten fchwimmen, die Erzeugniffe aller Zonen 
wohlfeil verteilend, auf den Meeren; Kunftftraßen und Schienen- 
ftränge durchziehen die Länder .... Wer kann da im Ernft 
unteres Lebens Güter mit denen der armen Wenden vergleichen 
— wer die Lebensführung eines Arbeiters von heute der gegen- 
überftellen, die vor taufend oder hundert Jahren galt? Wie 
töricht ift es, zu behaupten, daß alle Steigerung nur dem Grund- 
befitje zugefloffen fei! — Und wie die ganze Lehre in ihrem Wefen, 
find auch viele ihrer Einzelheiten, viele Beweisführungen nichts 
weniger als einwandsfrei. Die ganze Sache muß aus den nebligen 
Regionen warmherzigen Empfindens, in denen fie entftanden 
ift, erft übergeleitet werden ins klare, durchleuchtete Gebiet des 
Verftandes, wenn was rechtes daraus werden foll. □ 

Bei der Bewertung des Bodens in den Städten bandelt es 
fich ja nicht nur um die Benutjung eines Rohmaterials. Wie 
für alles andere, ift auch hier die lebendig machende Arbeit 
unerläßlich. Auch auf dem Lande kann die Arbeit Kundiger 
dem Boden höhere Beträge abgewinnen, kann Unfähigkeit und 
liederliche Wirtfcbaft ihn entwerten. Aber in den Städten bat 
die Arbeit beim Auffcbließen von Geländen noch höheren Wert, 
denn es muß mit ihr die Begabung verbunden fein, Zeit und 
Art ferner Entwicklung zu erkennen, der Wagemut, an diefe 
Entwicklung zu glauben und ihr hohe Kapitalien anzuvertrauen. 
Wenn die Entwicklung für ein Gebiet beendet ift und hohe 
Werte gefcbaffen bat, betrachtet man fie ja gern als etwas Selbft- 
verftändlicbes. Aber wenn es gilt, dem Kommenden zu ver¬ 
trauen, Millionen auszugeben für Baulandregelungen, Straßen¬ 
bauten ufw., fiebt die Sache anders aus. Da hat fich die All¬ 
gemeinheit immer vorfichtig zurückgebalten und bisher ftets ge¬ 
zeigt, daß fie die entfcbtoffenen und mit eigenen Mitteln für ihre 
Arbeit eintretenden Führer noch nicht entbehren kann. Jede 
Entwicklung eines Ortes ift bisher dadurch beftimmt und oft 
erft bervorgerufen worden, daß der Verftand einzelner über 
die Forderungen der augenblicklichen Lage binwegfab und dem 
Kommenden die Wege ebnete. Die Gemeinden verlangen heute 
ausnahmslos bei Geländeaufteilungen, daß die Straßen auf Koften 
der Aufteiler gebaut und unterhalten werden, ein Teil der 
Grundftücke bergegeben wird zu öffentlichen Zwecken, Kanali- 
fation und Straßenbeleuchtung angelegt, oft auch erhebliche 
Mittel in bar zu befonderen Zwecken, für Kirchen, Schulen ufw. 
zur Verfügung geftellt werden — daß die Aufteiler alfo alles 
tun, was die Bodenreformer zur Begründung der Wertzuwachs- 
fteuer anfübren und das Land fo vorbereiten, daß fich die neuen 
Steuerzahler nur einfach niederzulaffen brauchen. □ 

Für die Befteuerung eines Wertzuwachfes wird man alfo 
unterfcheiden müffen, ob der Wertzuwachs durch Arbeit oder 
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